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Warum Glarus zum Pionier in Sachen

Arbeitnehmerschutz wurde

August Rohr

Die Glarner Industrie in den 1850er-Jahren

«Ich habe in meiner Fahrtspredigt gesagt: Die Fabrikindustrie sei ein machtiger

Feind von Gesundheit und Kraft. Dabei hatte ich naturlich unsere
glarnerische Fabrikindustrie, die Baumwollspinnereien und Druckereien im
Auge — ein glarnerischer Fahrrsprediger in Näfels denkt nicht an die Uhrenindustrie

in Neuenburg und Genf oder an die Seidenindustrie in Zuiich und
Basel - undzwar die glarnerische Fabrikindustrie wie sie zur Stunde betrieben
wird. Von dieser Industrie ist man denn ziemlich einverstanden, dass sie ein
Feind von Leben und Gesundheit ist. [...]

Es gibt bleiche Leute, hagere Gestalten, blutarme, nervöse Geschöpfe
unter allerlei Volk, aber die Fabrikindustrie verdirbt das Volk massenhaft!
Das ist der grosse Unterschied. Die Fabrikindustrie verdirbt das Volk, das

unter andern Umständen gesund und kraftig geworden und geblieben wäre,
das sich weder durch Bildung noch durch Unsittlichkeit verderbt hatte.»1

Diese Kritik an der Glarner Fabrikindustrie formulierte Pfarrer Bernhard
Becker in einer umfangreichen Schrift, die 1858 erschien. Die Broschüre
fand starke Beachtung und gab wichtige Impulse zur Glarner Entwicklung
in Sachen Arbeitnehmerschutz in den 1860er-Jahren. Dabei war Becker kein

grundsatzlicher Gegner der Fabrikindustrie. In jungen Jahren hatte er selber

in einer Textildruckerei gearbeitet und war sich bewusst, dass die Industrie
auch einen gewissen Wohlstand gebracht hatte.2

«Wir haben viel reiche Fabrikanten. Ihr Reichthum kommt allen zu gut,
dem Lande, dem sie ihn steuern, wohlthatigen und gemeinnutzigen Anstalten,
die sie reichlich beschenken, Privaten, zu denen er durch allerhand Kanäle
durchsickert. Es ist aber auch Wohlstand zur Arbeiterbevolkerung gekommen.
Mit Wohnungen, Hausrath, Kleidern, Nahrung ist es besser geworden. Grosse

Summen liegen in den Sparkassen, Kranken-, Alters-, Wittwen- und Waisenkassen,

Anstalten, die gerade auch aus der Industrie hervorgewachsen sind.»3

1 Becker, Fabrikindustrie, S. 29 u. 48 f
2 Becker, Fabrikindustrie, S. xiv f. u. xxm f.

' Becker, Fabrikindustrie, S. 65.
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Der Kanron Glarus gehörte zu jenen Gebieten in der Schweiz, die sehr

früh industrialisiert wurden. Im 18. Jahrhundert war es die Heimindustrie,
zunächst für Garn, ab 1790 für Gewebe. Verarbeitet wurde in erster Linie
Baumwolle. Dies blieb auch im 19. Jahrhundert so. In den 1820er-Jahren

erfolgte der Durchbruch zur Fabrikindustrie mit dem Textildruck als

führender Branche. Die mechanischen Spinnereien und Webereien dienten in
erster Linie zur Versorgung der lokalen Druckereien. Ende der 1850er-Jahre
arbeiteten bereits über 60 Prozent der Glarner Erwerbstätigen in Industrie
und Gewerbe.4

Der Schweizerische Bundesstaat mit dem im Osten gelegenen Kanton Glarus als einer

von heute 26 Teilstaaten. (Historisches Lexikon der Schweiz)

Regionen mit einem ähnlich hohen Anteil von Industrie und Gewerbe gab
es um 1860 schon recht viele im Nordwesten Europas. Diese früh
industrialisierten Gebiete waren fast immer geprägt von langen Arbeitszeiten,
gefährlichen Produktionsabläufen und prekären Wohnverhältnissen. Speziell

am Glarnerland war hingegen, dass hier der Staat relativ rasch Massnahmen

zugunsten der ganzen Arbeiterschaft ergriff, also nicht nur für Kinder,
Jugendliche und Frauen, sondern auch für Männer. So wurde bereits 1848

4 Rohr, Wirtschaftswunder, S. 13-22; Historische Statistik, S. 406 f.
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gesetzlich festgeschrieben, dass in den mechanischen Spinnereien Nachtarbeit

für alle Beschäftigten maximal elf Stunden dauern durfte. Für die
Arbeit am Tag galten maximal 13 Stunden. 1864 folgte eine umfassende

Regelung zur Arbeit in allen Glarner Fabriken.5

Das Glarner Fabrikgesetz von 1864 und seine Folgen

Fabrikgesetze gab es in der Schweiz der frühen 1860er-Jahre nicht nur im
Kanton Glarus, sondern auch in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Aargau
und Thurgau. Das Glarner Gesetz von 1864 ging aber in zwei zentralen
Punkten weiter als alle andern:

- Die Beschränkung der Arbeitszeit auf zwölf Stunden pro Tag galt nicht
nur für Jugendliche und Frauen, sondern auch für Männer.

- Die Produktion während der Nacht wurde generell verboten.
In diesem Zusammenhang gilt es festzuhalten, dass in den meisten Schweizer

Kantonen schon längere Zeit die Schulpflicht der Beschäftigung von
Kindern im Primarschulalter entgegenstand. Im Kanton Glarus war der
Schulbesuch seit 1837 obligatorisch. Das Gesetz von 1864 bekräftigte:
«Alltagsschulpflichtige Kinder dürfen in keiner Fabrik zur Arbeit verwendet

werden.»6

Neben den zentralen Punkten Arbeitszeit und Nachtarbeit enthielt das

Glarner Gesetz von 1864 weitere wichtige Elemente:

- Anstelle der Aufzählung der betroffenen Branchen gab es zum ersten Mal eine

generelle Umschreibung der Betriebe, auf die das Gesetz anzuwenden war.

- Die Fabrikbesitzer wurden verpflichtet, «die erforderlichen Vorkehren im
Interesse der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeiter zu treffen».

- Frauen sollten vor und nach der Geburt während sechs Wochen nicht
arbeiten.

- Um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen,

waren «zeitweise Inspektionen durch Sachverständige» vorzunehmen.

- Verstösse führten zu Bussen, konnten in schweren Fällen aber auch eine

Gefängnisstrafe zur Folge haben.
Bereits 1872 kam es zu wichtigen Änderungen im Glarner Fabrikgesetz:
Die maximale Arbeitszeit wurde von zwölf auf elf Stunden gesenkt und
die staatliche Kontrolle verstärkt. 1878 löste ein gesamtschweizerisches

1 Janser, Im Takt, S. 1, 147 f. u. 150 f.
6 Hobi, Fabrikgesetzgebung, Anhang; Janser, Im Takt, S. 150; Winteler, Geschichte,

S. 465.

Janser, Im Takt, S. 150 f.
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Fabrikgesetz die kantonalen Regelungen ab. Dabei diente das Glarner
Fabrikgesetz von 1864 bis in den Wortlaut einzelner Artikel hinein als Vorbild.
Das eidgenössische Gesetz wiederum fand international grosse Beachtung.
Bei der Entstehung dieses Gesetzes spielte der Arzt Fridolin Schuler aus
dem glarnerischen Mollis eine wichtige Rolle. Er kannte das Thema aus

praktischer Erfahrung, amtete er doch seit 1867 als Fabrikinspektor im
Kanton Glarus. Ab 1878 wurde Fridolin Schuler zur prägenden Gestalt im
eidgenössischen Fabrikinspektorat.8

Der kurze Abriss der Entwicklung zeigt, dass der Kanton Glarus sehr

früh für staatliche Schutzmassnahmen zugunsten der Fabrikarbeiterschaft

sorgte, die weiter gingen als anderswo in der Schweiz und in Europa. In
der Folge hatten die Glarner Regelungen, direkt und indirekt, eine sehr

weit reichende Ausstrahlung. Bei einem solchen Befund stellt sich die Frage,

warum gerade der Kanton Glarus zum europäischen Pionier in Sachen

Arbeitnehmerschutz wurde. Antworten sind sowohl im wirtschaftlichen,
gesellschaftlichen und politischen Bereich zu suchen. An diesen Gesichtspunkten

orientieren sich denn auch die folgenden Kapitel.

Unterschiedliche Verhältnisse innerhalb der Textilbranche

Im 19. Jahrhundert gehörten die Glarner Fabrikbetriebe fast ausschliesslich

zur Textilbranche. Dabei gingen die Entwicklungsimpulse bis in den

1860er-Jahren meist von den exportorientierten Druckereien aus. Hier fanden

um 1865 rund 6400 Personen einen Arbeitsplatz. Die vorausgehenden
Verarbeitungsstufen Spinnerei und Weberei beschäftigten zu diesem

Zeitpunkt rund 3400 Personen. Deren Arbeitsbedingungen unterschieden sich

deutlich von jenen in den Druckereien.9
Im Glarner Textildruck der 1860er-Jahre spielte die Handarbeit nach wie

vor eine zentrale Rolle. Maschinen wurden nur für ganz spezielle Zwecke

eingesetzt. Belastend für die Arbeiterinnen und Arbeiter waren die monotone

Arbeit bei schwüler Hitze sowie die von Farbpartikeln und teilweise

aggressiven Dämpfen erfüllte Luft. Die Drucksäle waren eng besetzt und
schlecht belüftet. Die Arbeitszeit betrug maximal elf Stunden pro Tag, weil
die verlangte präzise Arbeit nur bei Tageslicht möglich war.10

8 Janser, Im Takt, S. 41 f. u. 139; Thurer, Schuler, S. 248-253; Lemmenmeier, Aufgaben,

S. 155-171.
5 Jenny, Handel, S. 510-513.

10 Rohr, Wirtschaftswunder, S. 20 f.; Heer/Kern, Alltag, S. 86-95.
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In den mechanischen Spinnereien und Webereien bestimmten die Maschinen

den Arbeitstakt. Die Bedienung der Anlagen war körperlich meist

weniger anstrengend als die Arbeit in den Druckereien. Eine wichtige
Ausnahme bildete die Fuhrung der Halbselfaktoren, der Maschinen im
Abschluss des Spinnprozesses. Die Arbeitstage dauerten hier deutlich langer

als in der Druckerei. In den frühen 1860er-Jahren bewegten sich die
Arbeitszeiten zwischen 12 und 13 Stunden. Im Winter musste der Betrieb

häufig eingeschränkt werden, weil nicht genügend Wasserkraft zur Verfügung

stand. Um das Produktionsvolumen dennoch aufrecht zu erhalten,
wechselten in einer solchen Situation viele Spinnereien und Webereien zum
Zwei-Schicht-Betrieb mit Nachtarbeit.11

Dazu kamen starke Differenzierungen innerhalb der Fabrikarbeiterschaft.

Dies zeigt die nachstehende Grafik mit den minimalen und maximalen

Tageslöhnen in der Spinnerei, Weberei und Druckerei. Die Darstellung
beruht auf einer 1864 publizierten offiziellen Umfrage. Jeder Teilbereich

Stecher max. "Stecher min Drucker max. Drucker min. Staberin max.

Staberin min. "Weberin max. "Weberin min. "Zettlerin max. "Zettlerin min,

Spulerin max. Spulerin min. "Spinnermax. "Spinnermin. "Kardermax.

Kardermin "Knupfermax. "Knupfermin.

Minimale und maximale Tageslohne in Franken fur wichtige Funktionen in der Glar-

ner Textilindustrie um 1864 (Offizielle Umfrage)

11 Dudzik, Innovation, S. 171; Becker, Fabrikindustrie, S. 37; NGZ, 9.2.1864,
S. 71 f; Memorial 1864, S 12.
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ist mit je drei typischen Funktionen vertreten. Die sechs untersten Balken
beziehen sich auf die Spinnerei, die sechs mittleren auf die Weberei und
die sechs obersten auf die Druckerei. Die Lohnangaben sind in Schweizer
Franken.12

Die tiefsten Lohne erhielten die Knupferinnen in der Spinnerei. Ihre

Aufgabe war es, gerissene Faden zu verknüpfen und leere Hülsen anstelle
der fertigen Garncops aufzustecken. Die Spinner an den Halbselfaktoren

waren deutlich besser gestellt. Sie erhielten rund drei- bis viermal mehr
Lohn. Dazwischen lagen die Entschädigungen fur jene Arbeiter, die an den
Karden für das parallele Ausrichten der Fasern sorgten.13

Die Bandbreite der Lohne in der Weberei war insgesamt geringer als in
der Spinnerei, konnte aber innerhalb der gleichen Funktion stark schwanken.

Eine gute Weberin verdiente im Vergleich zu einer Anfängerin mehr als

das Doppelte. Doch das Maximum einer Weberin entsprach nur dem Minimum

eines Spinners. Die minimalen und maximalen Entschädigungen fur
die Vorbereitungsarbeiten, das Umspulen des Garns und das Einziehen des

Zettels, lagen enger zusammen als jene fur das eigentliche Weben.14

Die grossten Lohndifferenzen gab es in den Druckereien. Die minimalen

Lohne lagen wie in der Spinnerei unter einem Franken. Es galt dies

fur die Verantwortlichen für das Abmessen und Verpacken, die Staberin-

nen, aber auch fur die einfachen Arbeiten im eigentlichen Druck. Einzig
die Hersteller der Druckmodel, die Stecher, starteten mit 1,50 Franken auf
einem höheren Niveau. Diese konnten aber auch das Dreifache, Drucker

sogar das Fünffache des Minimallohns verdienen. Damit überflügelten sie

auch die Spinner. Hier nicht verzeichnet sind die ausgesprochenen Spezialisten

des Textildrucks wie Stechermeister, Zeichner und Koloristen, die bis

zu 10 Franken pro Tag erhielten.15

Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass im Glarnerland die
Betriebseinheiten in der ganzen Textilbranche relativ klein blieben. So wies 1865

die Hälfte der 22 Druckereien zwischen 300 und 600 Beschäftigte auf.

Alle anderen Betriebe waren kleiner, uberstiegen aber, bei einer Ausnahme,
die Hunderter-Marke. Bei der Hälfte der 18 Spinnereien und Webereien

bewegten sich die Beschäftigtenzahlen zwischen 100 und 299. Nur gerade
vier Betriebe erreichten Zahlen zwischen 300 und 500 Beschäftigten. Fünf
Unternehmen wiesen weniger als 100 Arbeitskräfte auf.16

12 NGZ, 9 2 1864, S. 71 f u. 10.2.1864, S. 75.
13 NGZ, 9.2 1864, S. 71, Dudzik, Innovation, S. 82-85 u 96 f.
14 NGZ, 9 2 1864, S. 71 f
15 NGZ, 10.2 1864, S. 75.
16 Jenny, Handel, S 510-513.
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Gesellschaftliche Nähe im Kleinstaat

Der Kanton Glarus besteht im Wesentlichen aus einem Haupttal, das sich

über rund 30 Kilometer von Norden nach Süden erstreckt, und einem
kleineren Seitental. Dazu kommen im Norden kleine Stücke der Linthebene
und des Walensees sowie eine Terrasse über dem See. 1860 wohnten im
Kanton gemäss der offiziellen Erhebung gut 33000 Personen, verteilt auf
28 Dörfer. Dabei zählte die Hälfte von ihnen zwischen 300 und 1 200
Einwohner. Sechs Dörfer waren noch kleiner. Auch in den grösseren
Ortschaften blieben die Verhältnisse überschaubar: Sieben zählten zwischen
1 700 und 2 600 Einwohner. Knapp 4800 Personen wohnten im Hauptort
Glarus. Insgesamt war die Bevölkerung recht gleichmässig über den ganzen
Kanton verteilt.1

Im Alltag konzentrierte sich das Leben auf die einzelnen Dörfer.
Handwerker, Bauern, Fabrikarbeiter waren Nachbarn. Deren Kinder gingen in
die gleiche Schule. Sie begegneten sich regelmässig in den Dorfvereinen
der Schützen oder Sänger. Hier trafen sie auch Lehrer und Ärzte, ja selbst

Fabrikunternehmer. Auch die Kirche war ein wichtiger Begegnungsort.
Mehrheitlich handelte es sich dabei um evangelisch-reformierte Kirchen.
Katholisch geprägt waren die Dorfer Näfels und Oberurnen. Kantonale
Vereine, aber auch die militärische Dienstpflicht, schufen Kontakte über
die Dörfer hinweg. Kantonale Festtage wie die «Näfelser Fahrt» und die

Landsgemeinde boten Gelegenheit fur weitere Begegnungen.18
Wie anhand der Löhne bereits gezeigt wurde, bildete die Fabrikarbeiterschaft

keine einheitliche Sozialgruppe. Gut verdienende Fabrikarbeiter wie

Spinner oder Stecher konnten sich einen ganz anderen Lebensstil leisten
als Spulerinnen oder Knupferinnen. Erstere zählten sich zur Mittelschicht,
gleichgestellt etwa mit Bäckern oder Wirten. Letztere konnten sich nur über
Wasser halten, wenn pro Haushalt mehrere Personen erwerbstätig waren.
Ähnlich ging es auch den Handlangern, die in allen drei Teilbereichen der
Textilbranche zum Einsatz kamen. Eine Mehrzahl der Fabrikarbeiterinnen

und Fabrikarbeiter bewegte sich in einem Mittelfeld. Den damaligen
gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechend erhielten die Manner, bei

gleicher Arbeit, einen höheren Lohn als die Frauen.19

Die Ubergange zwischen akuter Armut, prekärem Alltag und finanziell
gesicherter Lebensweise waren fliessend, nicht nur in der Fabrikarbeiter-

1 Schweizerische Statistik, 1. Lieferung, S. 164.
18 Elmer, Spaziergang, S. 132-137; Oberhansli, Unternehmer, S. 127; Heer/Blumer,

Glarus, S. 283 u 346 f.
19 Heer/Kern, Alltag, S. 99-105.
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schaft, sondern auch im Handwerk und in der Landwirtschaft. Ebenso

wenig gab es eine scharfe Trennung zwischen Mittelschicht und
Oberschicht. Zu Letzterer zählten Fabrikunternehmer, international tätige
Kaufleute und vermögende Privatiers. Diese trafen sich regelmässig in lokal
verankerten geselligen Vereinigungen, in der «Casino Gesellschaft» oder in
der «Lesegesellschaft». Dabei handelte es sich in gewissem Sinne um
Vorläufer der heutigen Service-Clubs wie Rotarier oder Lions. In den 1860er-

Jahren gab es solche Gesellschaften in Mollis, Glarus, Ennenda, Schwanden

und Linthal.20
Am Beispiel der Casino Gesellschaft Schwanden sei gezeigt, dass zu dieser

Vereinigung der Oberschicht auch Vertreter der Mittelschicht Zugang
hatten: Schon kurz nach der Gründung 1834 gab es unter den Mitgliedern
einen Pfarrer, einen Lehrer und einen Arzt. In den 1850er- und 1860er-Jah-

ren stiessen nicht nur ein Bäcker, sondern auch mehrere hoch qualifizierte
Angestellte aus den Fabriken dazu, nämlich zwei Zeichner, ein Prokurist,
ein Reisevertreter, ein Stechermeister und ein Buchhalter. Diese Spezialisten

hatten einerseits täglich Kontakt mit der Belegschaft in den Fabriken,
bewegten sich aber auch regelmässig im Kreis der lokal führenden Familien.

Daraus resultierten eine andere Selbsteinschätzung und ein anderes

Lebensgefühl als bei den weniger qualifizierten Fabrikarbeiterinnen und
Fabrikarbeitern.21

Die gesellschaftliche Nähe im Kleinstaat Glarus führte nicht nur zu
fliessenden Ubergängen zwischen den Sozialgruppen, sondern verhinderte

auch eine scharfe Polarisierung zwischen Fabrikbesitzern und
Arbeiterschaft. Die Beziehungen blieben allerdings distanziert. Innerhalb der
Betriebe bestand keinerlei Zweifel, wer der Chefwar und wer zu gehorchen
hatte. Auch die Kleider und die Wohnverhältnisse machten die
Unterschiede deutlich. Dies realisierten bereits die Schulkinder. Hie und da

führte dies zur Ausgrenzung der Kinder aus Unternehmerfamilien. Umgekehrt

litten diese teilweise darunter, dass sie nicht in geflickten Kleidern zur
Schule gehen konnten und zu Hause keine Arbeiten erledigen mussten.22

20 Brunner, Casino, S. 3 f.; Oberhänsli, Unternehmer, S. 76 f. u. 224 f.; Stussi, Linthal,
S. 123.

21 Brunner, Casino, S. 100 f.
22 Oberhänsli, Unternehmer, S. 128-131 u. 150 f.
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Die Landsgemeinde-Demokratie

Alle grundlegenden politischen Entscheide mussten im Kanton Glarus der

sogenannten Landsgemeinde vorgelegt werden. Dabei handelte es sich um
eine Versammlung von mehreren tausend Männern unter freiem Himmel.
Die Leitung lag in den Händen des «Landammann», der auch den Vorsitz
in allen wichtigen Räten innehatte. In den 1860er-Jahren waren alle im
Kanton wohnhaften Männer ab vollendetem 18. Altersjahr teilnahmeberechtigt,

sofern sie das Schweizer Bürgerrecht besassen und in bürgerlichen
Ehren standen. Das Stimm- und Wahlrecht war also nicht vom Vermögen

abhangig wie an vielen andern Orten. Die Frauen hingegen blieben
bis 1972 ausgeschlossen. Das System der Landsgemeinde-Demokratie gilt
heute noch.23

Das nachstehende Schema zeigt vereinfacht die Abläufe im Zusammenhang

mit der Landsgemeinde. Alle Geschäfte werden durch den Landrat,
dem Kantonsparlament, vorberaten. Die Anträge und die dazu gehörigen
Erläuterungen müssen zum Voraus in gedruckter Form allen
Stimmberechtigten zugestellt werden. Diese Broschüre trägt den Namen «Memorial».

Von daher kommt auch die Bezeichnung «Memorialsantrag» für die

Vereinfachte Darstellung zu den Ablaufen in der Glarner Landsgemeinde-Demokratie
mit den Entscheidungsinstanzen (blau) und den verschiedenen Bevölkerungsgruppen
(grun). (Grafik des Autors)

23 Verfassung 1838, S. 8 (Art. 26); Rohr, Gemeindeorganisation, S. 43 u. 71.

31



Einzel-Initiative. Jeder Stimmbürger hat nämlich das Recht, Anträge zur
Einführung oder Abänderung von Gesetzen zu stellen. Ein solcher Antrag
muss in der Regel, unabhängig von der Beurteilung durch den Landrat, der

Landsgemeinde unterbreitet werden.24

Auf diesem Weg kam auch das Fabrikgesetz von 1864 zustande. Den
Anstoss gaben vier Fabrikarbeiter aus Luchsingen, indem sie einen ausführlich

begründeten Memorialsantrag einreichten. Dieser nannte folgende drei

Forderungen:
— Die Arbeitszeit in den Textilfabriken auf elf Stunden beschränken.
— Vorschriften zur genügenden Belüftung der Drucksäle erlassen.

— Eine Fabrikinspektion schaffen als Aufsicht über die Fabriken.25

Aus den Beratungen im Landrat resultierte ein Entwurf, der die genannten
Forderungen nur teilweise aufnahm:

— Bei der Arbeitszeit ergab sich eine doppelte Abschwächung, indem die
Arbeitszeit auf zwölf statt elf Stunden beschränkt wurde und nur für
Jugendliche und Frauen gelten sollte. Diese Bestimmung ermöglichte,
Männer ab 16 Jahren unbeschränkt einzusetzen.

— Beim Thema Frischluft in Drucksälen entschied sich der Landrat für eine

allgemeinere Formulierung, indem er die Unternehmer generell für die
Gesundheit und Sicherheit der Arbeiterschaft verantwortlich machte.

— Fabrikinspektionen durch Sachverständige wurden zwar vorgesehen,
sollten aber nur von Zeit zu Zeit stattfinden. Zudem konnten die Inspektoren

nur berichten und keine Entscheide fällen.26

Anderseits nahm der Landrat die Gelegenheit wahr, im vorgeschlagenen
Gesetz weitere Punkte neu zu regeln. Auf folgende Themen wurde bereits
früher hingewiesen: Die allgemeine Definition von «Fabrik», den Schutz

von Mutter und Kind sowie die Sanktionsmöglichkeiten. Präzisierend gilt
es festzuhalten: Das 1848 aufgehobene Verbot von Nachtarbeit führte der
Landrat fur Jugendliche und Frauen wieder ein. Doch bei Wassermangel
und wichtigen Reparaturen konnte die lokale Behörde Ausnahmen bewilligen.

Schliesslich verlangte der landrätliche Gesetzesentwurf, dass sich die
Unternehmer für «die Aufrechterhaltung der Ordnung, der Reinlichkeit
und der guten Sitten in den Fabriklokalen» einsetzten.27

Ohne Landsgemeinde wäre damit das Gesetz bereinigt gewesen. Die
beschriebenen Bestimmungen bewegten sich im Rahmen dessen, was auch

in andern stark industrialisierten Kantonen üblich war. Im Kanton Gla-

24 Verfassung 1838, S. 13-18.
25 Hobi, Fabrikgesetzgebung, S. 36 f.
26 Memorial 1864, S. 13 f. (Art. 4, 8 u. 9).
2 Memorial 1864, S. 13 f.
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rus brauchte das Gesetz aber die Genehmigung durch die Landsgemeinde.
Dabei ging es nicht nur um ein Ja oder Nein zum Ganzen. Die
Stimmberechtigten hatten das Recht, Abänderungsanträge zu stellen. So beantragte
bereits der erste Redner den Zwölfstundentag für alle und ein generelles
Verbot der Nachtarbeit. Die lokale Zeitung hielt später fest: «Ein gewaltiges,
jubelndes Mehr erhob sich für die Annahme derselben. Für die Verwerfung
rührten sich nur wenige Hände.» Jene Bestimmungen, welche Glarus zum
Pionier in Sachen Arbeitnehmerschutz machten, fügte also erst die
Landsgemeinde ins Gesetz ein.28

Demokratischer Triumph der Arbeiterschaft?

Der wegweisende Entscheid der Landsgemeinde von 1864 erscheint auf
den ersten Blick als grosser Sieg der Fabrikarbeiter über die Fabrikunternehmer.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber schnell, dass eine solche

Interpretation zu kurz greift. Es gilt das ganze Spektrum der wirtschaftlichen,

gesellschaftlichen und politischen Faktoren im Auge zu behalten.
Die Hauptindustrie im Kanton Glarus, der Textildruck, war vom

Zwölfstundentag und dem Verbot der Nachtarbeit nicht betroffen. Wie bereits

gezeigt, wurde hier nur bei Tageslicht und während maximal elf Stunden

pro Tag gearbeitet. Auch die weiteren Bestimmungen im neuen Gesetz
erschienen wenig einschneidend. Aus diesen Gründen konnten nicht nur
die Arbeiter, sondern letztlich auch die Industriellen des Textildrucks Ja

sagen zum Gesetzesvorschlag. Bei Letzteren war auch kein grundsätzlicher
Widerstand gegen staatliche Eingriffe in ihren bis dahin privat kontrollierten

Fabrik-Bereich zu erkennen.29

Der Zwölfstundentag und das Verbot der Nachtarbeit schränkten in
erster Linie die Spinnereien und Webereien ein. Diese boten nur etwa
halb so viele Arbeitsplätze wie die Druckerei. Das Gesetz von 1848 gab
den Spinnereien einen recht grossen Spielraum. Für die Webereien hatte

jener Erlass nur Auswirkungen, wenn sie mit einer Spinnerei verknüpft
waren. Die meisten Unternehmer aus der Spinnerei und Weberei wehrten

sich energisch gegen neue gesetzliche Vorschriften, blieben aber in der
Minderheit. Anderseits wären die Vertreter der Arbeiterschaft gerne weiter

gegangen. Sie plädierten für eine Reduktion der Arbeitszeit in den «Baum-

28 Hobi, Fabrikgesetzgebung, Anhang; Verfassung 1838, S. 14 f. (Art. 45); NGZ,
26.5.1864, S. 284.

29 NGZ, 14.2.1863, S. 77, 28.3.1863, S. 155 f., 2.2.1864, S. 57 u. 10.2.1864, S. 75.
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Wollspinnereien, Webereien und Seidenfabriken» auf elf Stunden in den
dunklen und kalten Monaten Dezember bis Februar.30

Die Glarner Fabrikarbeiter waren um I860 weder organisatorisch noch

bildungsmässig in der Lage, wirksame politische Vorstösse zu unternehmen.

Die eigentlichen Wegbereiter des Fabrikgesetzes von 1864 stammten
aus der Mittel- und der Oberschicht. So hatte der eingangs zitierte Pfarrer
Bernhard Becker mit seiner Predigt an der Näfelser Fahrt von 1858 und
der anschliessenden Broschüre «Ein Wort über die Fabrikindustrie» die
sozialen Auswirkungen der industriellen Entwicklung erst in die öffentliche
Diskussion gebracht. Es waren in erster Linie seine eindringlichen
Schilderungen der Arbeits- und Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft, welche
Aufsehen erregten, und weniger die damit verknüpften Forderungen an die
Unternehmer, Arbeiter und Behörden. Das folgende Zitat sei als Beispiel
für viele andere Passagen genommen.31

Beim Durchbruch zu einem besseren Schutz der Fabrikarbeiter spielten Vertreter

der Mittelschicht eine zentrale Rolle, wie (von links) Pfarrer Bernhard Becker

(1819-1879) aus Linthal und der Arzt Nikiaus Tschudi (1814-1892) aus Glarus. (LAGL)

30 NGZ, 2.2.1864, S. 57, 9.2.1864, S. 71 f., 10.2.1864, S. 75, 18.2.1864, S. 87 f. und
22.3.1864, S. 156.

31 Becker, Fabrikindustrie, S. xxiv.
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